








Evangelische Familienbildung ~~

4. Als Querschnittsaufgabe erfüllt Familienbildung gesetzliche Anforderungen

Die Angebote der Familienbildung basieren auf der Grundlage des Weiterbildungsgeset
zes (WbG) und des Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzes (KJHG).

Insbesondere die in den §§ 1, 2 und 16 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes benannte
"Förderung zur Erziehung in der Familie" wird von den Pädagoginnen und Pädagogen in
der Familienbildung geleistet. Außerdem sichert Familienbildung "Kontakte in der Familie
und im sozialen Umfeld" und unterstützt Eltern darin, "Aufgaben in der Familie und Er
werbstätigkeit besser miteinander vereinbaren" zu können (KJHG, § 80 Absatz 2). Fami
lienbildung im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes fördert positive Entwicklungen,
beugt Missständen vor und unterstützt in Krisensituationen.

Familienbildung trägt mit ihren Angeboten im Sinne des Weiterbildungsgesetzes zur
Grundversorgung der Weiterbildung bei.
Die Angebote fördern die Entfaltung der Persönlichkeit, stärken die Fähigkeit zur Mit
gestaltung des Gemeinwesens und helfen die Anforderungen der Arbeitswelt zu bewälti
gen (§ 3 WbG, Absatz 1).
Das Weiterbildungsgesetz bezieht sich ausdrücklich auf das Kinder- und Jugendhilfege
setz und sieht in der Verbindung der beiden gesetzlichen Grundlagen den besonderen
Auftrag der Familienbildung.
Darüber hinaus schließt die Familienbildung Angebote der "politischen Bildung, der ar
beitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung", "zu Existenzfragen einschließlich des
Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen" (§ 11 WbG, Absatz 2 ) mit ein.
Familienbildung nimmt durch diese Verbindung in der Gesetzgebung eine Quer
schnittsaufgabe wahr.

5. Als Querschnittsaufgabe sichert Familienbildung lebenslanges Lernen

Familienbildung ist Lebensgestaltung für jeden einzelnen und damit für das soziale Um
feld. Mit den Angeboten der Familienbildung erwerben die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer Kompetenzen, die sie zu einem selbstbestimmten Leben befähigen.
Familienbildung fördert Lernprozesse aller Mitglieder einer Familie im Sinne der Hilfe zur
Selbsthilfe.




